
Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage
BV/12/21/030
öffentlich

Planungs- und Entwicklungskonzept 
Küstenschutzwald, hier: Beschluss zur 

Umsetzung
Organisationseinheit: Datum

23.03.2021
Bearbeiter:
Antje Hettenhaußen

Verfasser:
Hettenhaußen, Antje

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen (Vorberatung)

21.09.2021 Ö

Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt:
Die Gemeinde hat die Erarbeitung eines Planungs- und Pflegekonzepts für den 
Küstenschutzwald beauftragt. Das Konzept liegt nun vor.
Darin wird die Entwicklung eines Plenterwaldes empfohlen. In einem Plenterwald 
sind die vorhandenen Baumarten durchmischt, alle Alters- und Höhenstufen 
finden sich auf einer Fläche. Regelmäßig alle 3 – 5 Jahre findet eine 
Durchforstung statt. Die Herstellung eines Plenterwaldes bedarf einer 
langfristigen Entwicklung.
Im Konzept werden Kostenschätzungen zu möglichen Einnahmen aus dem 
Holzaufkommen, das den Wald entnommen wird und Ausgaben für die 
Entwicklung durch Neuanpflanzungen und Baumpflege benannt. Die Werte 
beziehen sich auf die regelmäßig stattfindende Durchforstung. Das Konzept liegt 
als Anlage bei.

Der Küstenwald befindet sich teilweise in Privateigentum. Für die Entwicklung 
sollte der gesamte Wald einbezogen sein. Bevor man an die Eigentümer 
herantritt, sollte die Gemeinde darüber beschließen, ob das vorliegende Konzept 
in dieser Form umgesetzt werden soll.

Seitens des Forstamts liegt eine kurze Einschätzung per Mail vor. Einer 
Entwicklung des Küstenwaldes steht man grundsätzlich positiv gegenüber. Siehe 
Anlage.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt
- die Umsetzung des vorliegenden Planungs- und Pflegekonzepts für den 
Küstenschutzwald vorbehaltlich der Einstellung der Mittel im Nachtragshaushalt.
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- die Ausschreibung und Beauftragung der Planung und Umsetzung der 
notwendigen Entwicklungsmaßnahmen für einen Zeitraum von vorerst 5 Jahren.
- die Ermächtigung des Bürgermeisters zur Beauftragung des wirtschaftlichsten 
Angebots. 

Finanzielle Auswirkungen:
Kostenschätzung gemäß Konzept:
Geschätzte Einnahmen (netto) je Durchforstung: 35.100,00 €
Geschätzte Ausgaben (netto) je Durchforstung: 15.500 €

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Die geschätzten Ausgaben und Einnahmen snd für den Nachtragshaushalt gemeldet.

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 20210108 Planungs- und Pflegekonzept Küstenschutzwald 

Boltenhagen öffentlich

2 20210216 Forstamt zum Planungs- und Pflegekonzept 
Küstenschutzwald öffentlich
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Hettenhaußen

Von: Rabe Peter <Peter.Rabe@lfoa-mv.de>
Gesendet: Dienstag, 16. Februar 2021 14:53
An: Hettenhaußen
Cc: Baier Michael; Mai Grischa; Brinke Thomas
Betreff: AW: Bitte um Stellungnahme zum Planungs- u. Entwicklungskonzept 

Küstenschutzwald Boltenhagen (abgelegt im CC DMS)
Anlagen: Planungs- und Pflegekonzept Küstenschutz.pdf

Sehr geehrte Frau Hettenhaußen, 
 
 
Das Konzept habe ich durchgelesen. Es ist fachlich fundiert und sollte diskutiert werden, da verschiedene Optionen 
für die weitere Waldentwicklung und Waldbehandlung bestehen. 
 
Im Detail ist mir eine Stellungnahme zur Zeit nicht möglich, aber auch nicht notwendig. 
 
Eine forstrechtliche Würdigung nehme ich umständehalber noch nicht vor.  
Grundsätzlich sind aber alle Holzernte- und Waldumbaumaßnahmen zulässig. 
 
Letztlich entscheidet natürlich das Ostseebad ggf. mit den weiteren Waldeigentümern, welche Waldbilder 
angestrebt sind.  
Perspektivisch ist die Entwicklung in Richtung Laubwald vorgeben, die vorhandenen Kiefern würden (entsprechend 
gepflegt) den Wald aber noch lange Zeit prägen. 
Für das kleinflächig aber kontinuierliche Etablieren neuer Kiefern zur Wahrung des Charakters des Kiefern-
Küstenwaldes wäre der Aufwand (eingriffs- und kostenmäßig) deutlich höher. 
Vielleicht mag die Gemeinde hier dann nach der Befassung mit den Varianten selbst entscheiden und auch mal so 
einen kleinflächige Versuch probieren.  
Auch kleine Kahlflächen werden ggf. öffentlich schon sehr kritisch aufgenommen. 
 
Ich schlage vor, dass wir uns hierzu einmal vor Ort ausreichend Zeit nehmen. Gern in Anwesenheit des Verfassers. 
 
 
 

i. A.  

gez. Peter Rabe 

Forstamtsleiter 
 
Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
Forstamt Grevesmühlen 

An der B 105 

23936 Gostorf 

Tel. 03881/7599-10 

mobile: 0172-3855357 
Fax 03881/7599-17 
E-Mail peter.rabe@lfoa-mv.de 
Allgemeine Datenschutzinformation: Der Kontakt mit dem Forstamt Grevesmühlen  ist mit der Speicherung und Verarbeitung 
der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
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Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese Mail ausdrucken. 

 

 
 
 
 

Von: Hettenhaußen <a.hettenhaussen@kluetzer-winkel.de>  
Gesendet: Mittwoch, 20. Januar 2021 10:55 
An: Rabe Peter <Peter.Rabe@lfoa-mv.de> 
Betreff: Bitte um Stellungnahme zum Planungs- u. Entwicklungskonzept Küstenschutzwald Boltenhagen 
 
WARNUNG: Diese E-Mail kam von außerhalb der Organisation. Klicken Sie nicht auf Links und öffnen Sie keine Anhänge, es sei 
denn, Sie kennen den Absender und wissen, dass der Inhalt sicher ist.  

 
Sehr geehrter Herr Rabe, 
 
die Gemeinde Boltenhagen hat ein Planungs- und Entwicklungskonzept für den Küstenschutzwald zwischen 
Mittelpromenade und Ostseeallee in Boltenhagen erstellen lassen (siehe Anhang). 
Ich Auftrag der Gemeinde bitte ich um Stellungnahme der Landesforst MV zum o.g. Konzept. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Antje Hettenhaußen 
Sachbearbeiterin Bauwesen 
 
Amt Klützer Winkel 
Zur Alten Schmiede 12 
23948 Damshagen 
 
038825-393-401 
   a.hettenhaussen@kluetzer-winkel.de 
 
Wichtige Information: 
Das Amt Klützer Winkel ist anlässlich der barrierenfreien und energetischen Sanierung des Amtsgebäudes ab dem 
19. März 2020 in die Räumlichkeiten der Alten Schmiede in Damshagen umgezogen. Weitere Informationen und die 
geänderten Öffnungszeiten entnehmen Sie bitte unserer Internetseite  
www.kluetzer-winkel.de. 

 
Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat 
dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder 
Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen. 
 
This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain privileged or confidential 
information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately contact 
the sender by reply e-mail and delete the original message and destroy all copies thereof. E-Mail Disclaimer. 

Bevor Sie diese Email ausdrucken, überlegen Sie bitte, ob dies notwendig ist. Die Umwelt ist uns wichtig 
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